
An den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages

An den Petitionsausschuss des Thüringer Landtages

PETITI9N

Benachteiligung von in der DIIR geschiedenen Frauen im Rentenrecht umgehend beseitigen!

Frauen, die in der DDR oder nach DDR-Recht geschieden wurden, sind wegen Lücken und Benachtei-

ligungen im Rentenrecht häufig von Altersarmut bedroht oder schon davon befroffen. Zwar gab es in

der DDR keinen ,, rentenrechtlichen Anspruchsausgleich", der mit dem sert 1977 in der Bundesrepub-

lik eingeftihrten Versorgungsausgleich zu vergleichen wäre. Aber das DDR-Rentenrecht und Sozial-

recht sah andere Schutznechanismen vor. Dazu gehören unter anderem die Möglichkeit, über Min-

destbeiträge auch für Zeitenohne Erwerbstätigkeit die Rentenbiografie lückenlos fortzusetzen und die

gesetzliche Garantie, nach einer Beschäftigungspause z.B. ant Kindererziehung oder anr Pflege von

Angehörigen wieder eine Arbeitsstelle zu finden. Mit Anrechnung der geborenen Kinder, der versiche-

rungspflichtigen Arbe§ahre und unter Zugrundelegung des Einkommens der letzten 20 Jahre, er-

reichte man eine eigenständige und der Lebensleistung entsprechende Rente. Diese und andere Kom-

ponenten gewährleisteten die Absicherung einer eigenständigen Lebensgestaltung im Alter und bei

Erwerbsunfiihigkeit.

Alle diese Sicherungen und Ausgleiche für eine bruchlose existenzsichernde Sozialversorgung im

Alter oder bei Erwerbsunfähigkeit wurden nach der Schließung der DDR-Sozialversicheruagssy§teme

rum 3l.lL.l99l nicht oder nicht in voller Wirkung in das jetzige Renten- und Sozialsystem überftihrt.

In der DDR oder nach DDR-Recht geschiedene Frauen stehen heute ohne diese wichtigen Komponen-

ten einer menschenwärdigen Existenzsicherung im Alter da. Auch wenn es auf den ersten Blick

scheint, als ginge es bei diesen betroffenen Frauen nicht um eine "klassische Rentenlücke" wie bei

anderen in der Rentenüberleitung benachteiligten Betroffenen, so trügt dieser Eindruck sehr.

Diese in vielenFällen zurAltersarmut führende Benachteiligung muss umgehend durch entsprechende

Rechtsänderungen rückwirkend und für die Zukunft beseitigt werden. Dabei räumt die Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts und anderer Gerichte dem Gesetzgeber im Bereich der Renten-

überleitung einen weiten rechtlichen Gestaltungsspielraum ein. Somit ist die Schaffirng eines entspre-

chenden sozialrechtlichen Nachteilsausgleichs jederzeit möglich - auch rtickwirkend.

Man hat den Frauen das alte Recht genommen und das neue nicht gegeben.

Wir, die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner dieser Petition fordern daher

a) die Bundesregierung und den Bundestag auf, umgehend Regelungen für einen rentenrechfli

chen Nachteilsausgleich für nach DDR-Recht geschiedene Frauen zu beschließen- Hierbei

sind z.B. die nachfiägliche Wiederanerkennung von nicht oder nicht vollständig überftihrten

Rentenzeiten ebenso zu prüfen wie die Schaffung eines ggf. eigenständigen Nachteilsaus-

gleichsmechanismus unter dem Dach der Rentenversicherung. Der Nachteilsausgleich sollte



rückwirkend bis zum Stichtag der Schließung der Versorgungsysteme bzw. der DDR-

Sozialversichenmg am 3 l' 12. 1991 erfolgen;

b) den Thtiringer Landtag und die Thtiringer Landesregierung auf, so schnell wie möglich im

Bundesrat einen Gesetzentwurf Thtiringens im Sinne des unter Punkt a) beschriebenen gesetz-

lichen Nachteilsausgleichs für nach DDR-Recht geschiedene Frauen

Wir fordern vom Deutschen Bundestag eine politische Klärung und kein warten auf eine biologische

Lösung!

Unterzeichnerinnen und Unterzeichner:
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